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2. Das Handeln nac'h §176 besteht in 
einem bestimmten Tun oder Unterlassen 
gegenüber dem staal .liehen Finanzorgan. 
Der Täter muß bei dem Finanzorgan die 
Vorstellung bewirkt haben, daß die von 
ihm zu entrich tenden Steuern und Abga
ben usw. richt ig abf Jeführt werden, wäh
rend sie in W irklicl ikeit zu niedrig gelei
stet wurden. ГЛе bloße Nichtabführung ge
nügt zur Erfüllung des Tatbestandes nicht.

3. Täter können «'alle zur Abführung von
Steuern, Ab /gaben., anderen Abführungen 
an den Sta atshaushalt und Beiträgen zur 
Sozial versic herun^ f Verpflichteten sein,
aber auch dteuerb ielfer und Mitarbeiter der 
staatlichen Fina .nzorgane (vgl. OG-Inf. 
1982/5, S. TI). '
Nach Abs,. 1 Ziff . 1 sind diejenigen Abfüh- 
rungspfli chtiger i Täter, die durch vorsätz
lich um Tchtige Erklärungen veranlassen 
oder duj ;ch and ere Handlungen oder Unter
lassung en bew irken, daß Steuern und Ab
gaben entwed er nicht oder zu niedrig von 
den Fhnanzor ganen festgesetzt werden. Es 
hande lt sich hierbei um Abführungen, die 
umfaiagmäßi^J erst nach Einreichung be- 
stimr nter Erl därungen des Pflichtigen fest- 
gestellt were len (vgl. OGNJ 1969/2, S. 55). 
Abs? atz 1 Zif f. 2 bezieht sich auf Personen, 
die zur Seit >stberechnung und -entrichtung 
von Steuer] i und Abgaben pp. verpflichtet 
sim.d und il ire Pflichten dadurch verletzen, 
da.ß sie die j Abführungen vorsätzlich nicht 
oder zu n iedrig erklären oder anmelden 
und damit ; den Anschein erwecken, diese 
richtig zu berechnen und abzuführen. Nach 
§ 1 der ' VO über die Berechnung von 
Steuern \ and Beiträgen zur Sozialpflicht- 
versicheri ang sowie über die Entrichtung 
von Abs chlagszahlungen — Selbstberech- 
nungs-V< D vom 19.1.1961 (GBl. II 1961 
Nr. 9 S. V 35) sind die Steuer- und Beitrags
pflichtig« en zur Sozialversicherung beauf
tragt w orden, in Jahreserklärungen die 
Einkorn? mens-, Körperschafts-, Gewerbe- 
und Un asatzsteuer sowie die Beiträge zur 
Sozialv ersicherung selbst zu berechnen und 
diese e ntsprechend § 3 dieser VO zu ent
richten . Eine grundsätzlich gleiche Rege
lung g ilt für die Verantwortlichen der in 
§ 1 d( іг VO über produktionsgebundene

Abgaben und Subventionen — PAVO — 
vom 1.3.1972 (GBL II 1972 Nr. 12 S. 137) 
genannten volkseigenen Betriebe, Genos
senschaften, privaten Betriebe und für an
dere selbständig tätige Bürger.
Absatz 1 Ziff. 3 erfaßt solche Handlungen, 
bei denen der Täter durch falsche Anga
ben gegenüber dem Finanzorgan bewirkt, 
daß bei der Festsetzung oder Erhebung von 
Steuern, Abgaben, anderen Abführungen 
an den Staatshaushalt oder Beiträgen zur 
Sozialpflichtversicherung ihm nicht zuste
hende Vorteile gewährt oder belassen wer
den. Es wird auch für die Personen straf
rechtliche Verantwortlichkeit begründet, 
die bei der Festsetzung oder Erhebung von 
Steuern oder Abgaben tätig sind und bei 
der Erhebung und Festsetzung von Steuern 
pp. vorsätzlidi rechtswidrige Vorteile ge
währen oder belassen.

4. Verursachung eines erheblichen Scha
dens ist ein Tatumstand, der die Handlung 
als Straftat kennzeichnet und sie zur Ord
nungswidrigkeit (§§ 21, 22 OWVO) ab
grenzt. Ob ein solcher entstanden ist, er
gibt sich aus der absoluten Höhe der vor
enthaltenen Abführungen, dem Zeitraum 
der Verkürzungshandlungen und anderen 
objektiven Tatumständen sowie ggf. wei
tergehenden negativen Auswirkungen. 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien 
wird ein erheblicher Schaden in der Regel 
dann vorliegen, wenn der Verkürzungsbe
trag zwischen etwa 10 ООО,— M und 
20 000,- M liegt.

5. . Strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt 
Vorsatz voraus (vgl. OGSt Bd. 11, S. 163). 
Werden in dem rechtskräftigen Finanzbe
scheid sowohl „vorsätzliche als auch fahrläs
sige Verkürzungen nachgefordert, so kön
nen die fahrlässig begangenen Verkürzun
gen nur als Ordnungswidrigkeiten verfolgt 
werden (§§ 21, 22 OWVO).

6. Für die Prüfung, ob eine besonders 
hohe Schadensverursachung (Abs. 2) vor
liegt, gelten prinzipiell die unter Anm. 4 
genannten Kriterien. Unter dem Gesichts
punkt seiner absolutenvHöhe wird ein sol
cher in der Regel bei einem Verkürzungs-
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